


Bebauungsplan Nr. 4
"Stapelholmer Kaserne"

Satzung
Gemeinde Seeth

VI. VERFAHREN

Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan „Stapelholmer Kaserne Ost" wurde von der Gemein-
devertretung der Gemeinde Seeth am 22.08.2016 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung
erfolgte am 01.09.2016. Mit Beschluss vom 26.02.2018 wurde ein erneuter Aufstellungsbe-
schluss bezogen auf den erweiterten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 gefasst. Die
ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 05.03.2018.

Erneute Beteiligung gemäß §3 (1) und §4 f1) BauGB

Die erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte im Rahmen einer Einwohnerver-
Sammlung am 15.01.2019.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2018 wurden 23 Träger öffentlicher Belange (einschließlich
Nachbargemeinden) über die erneute Beteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 1 bzw. § 2
Abs. 2 BauGB um Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung innerhalb eines Monats gebeten.

Es gingen insgesamt 11 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben 5 Behörden an,
dass es keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 4 gibt bzw. keine Belange berührt werden.

Die inhaltlichen Hinweise oder Anregungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf folgende
Themen:

Umgang mit Betriebswohnungen im SO
Raumbedeutsame Windenergieanlagen
Richtfunkbetreiber

Ergebnis der Abwägung im Rahmen der frühzeitigen Beteiliflung

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander entspre-
chend § 1 (7) BauGB ergaben sich folgende Änderungen und weitere Überprüfungen bei der
Aufbereitung der Entwurfsfassung zum Bebauungsplan Nr. 4 und der 37. FNP-Änderung:

Nachrichtlich Darstellung der Anbauverbotszone entlang der B202 im B-Plan
- Anpassung der textlichen Festsetzung 1.3 hinsichtlich der Zulässigkeit von Windener-

gieanlagen (max. 30m Gesamthöhe)
Überprüfung der Richtfunkstrecke sowie weitere Abstimmungen mit der Bundeswehr
Aufbereitung von Unterlagen zur erforderlichen Waldumwandlung / Abstimmung mit
der Forstbehörde

Nachweisführung der zukünftigen Regenentwässerung (Rückhaltung/Behandlung)
Klärung der Absicherung der Löschwasserversorgung
Fortschreibung des Umweltberichts

In den Begründungstext wurden weitere Korrekturen und Ergänzungen aufgenommen.

Die eingegangenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, in den
Begründungstext eingearbeitet.

Eine vollständige Darstellung der spezifischen Stellungnahmen der einzelnen Behörden bzw.
Träger öffentlicher Belange sowie die dazugehörigen Abwägungsvorschläge liegt als separate
Datei vor.
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Gemäß den Abstimmungen mit der Landesplanung haben Gemeinde Seeth und das Unter-
Zentrum Friedrichstadt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen (03.06.2019), die seitens
der Gemeindevertretung Seeth, der Stadtverordnetenversammlung Fried richstadt sowie vom
Amtsausschuss beschlossen wurde.

Die Vertragspartner streben in interkommunaler Zusammenarbeit an, die gewerbliche Nach-
frage in der Region gezielt im Gebiet der ehemaligen Stapelholmer Kaserne in der Gemeinde
Seeth zu decken. Die Vertragspartner erklären sich damit einverstanden bei gewerblichen Flä-
chenanfragen auf das Flächenangebot in Seeth zu verweisen und somit die Belegung des
Gebietes aktiv zu befördern.
Dabei soll unterschieden werden in der Deckung des örtlichen Bedarfes der nichtzentralörtli-
chen Gemeinden im Amtsgebiet sowie des überörtlichen Bedarfes der Stadt Friedrichstadt.
Betriebe mit regionaler Ausrichtung sollen vornehmlich in Friedrichstadt angesiedelt werden,
während in Seeth Betriebe mit eher örtlichem, ländlichem Charakter angesiedelt werden sol-
len.

Davon kann im Ausnahmefall abgesehen werden, wenn Unternehmen mit überörtlichem Be-
darf insbesondere wegen des Hallenbestandes in der Konversionsfläche ansiedeln wollen und
für ihr Vorhaben keine adäquaten Standorte in der Region finden.

Die Bewertung der raumordnerischen Zuordnung von einzelnen Gewerbebetrieben erfolgt im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch den Landkreis in Abstimmung mit den ein-
zubindenden Gemeinden.

Öffentliche Ausleflunq gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der
Behörden nach § 4 (2) BauGB zum B-Plan-Entwuri: Nr. 4 bzw. zur 37. FNP-Änderung erfolgte
im Zeitraum 23.05.2023 bis 23.06.2023.

Die Öffentliche Bekanntmachung desAuslegungsbeschlusses erfolgte durch Aushang im Be-
kanntmachungskasten der Gemeinde und im Internet auf der Seite des Amtes Nordsee-
Treene.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Behördenbeteiliauna gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 23.05.2023 wurden 23 Träger öffentlicher Belange (einschließlich Nach-
bargemeinden) über die Beteiligung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB
um Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung innerhalb eines Monats gebeten.

Es gingen insgesamt 12 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben 11 Behörden an,
dass es keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 4 bzw. zur 37. FNP-Änderung gibt bzw. keine Belange berührt werden.

Die inhaltlichen Hinweise oder Anregungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf folgende
Themen:

Formulierung der textlichen Festsetzungen 1.3, und 1.6
Windenergieanlagen / Richtfunkbetreiber
Zulässige GRZ
Waldumwandlung
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Ergebnis der Abwafluna im Rahmen der Beteiliaung zum Entwurf

Nach Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- und untereinander entspre-
chend § 1 (7) BauGB ergeben sich folgende Änderungen und weitere Überprüfungen bei der
Aufbereitung der Satzungsfassung zum Bebauungsplan Nr. 4:

Die textliche Festsetzung Nr. 1 .3 Nr. 1 wird umformuliert
Umformulierung der textlichen Festsetzung 1.3. Nr. 2 bzw. ersatzweise Regelung der
Zahl der zulässigen Kleinwindkraftanlagen durch Anpassung der Baugrenzen sowie
der Zweckbestimmungen im S02.
Die textliche Festsetzung Nr. 1 .6 wird redaktionell ergänzt
Berücksichtigung der Richtfunkstrecke
Aufbereitung von Unterlagen zur erforderlichen Waldumwandlung / Abstimmung mit
der Forstbehörde

Nach der Offenlage wurden die Planunterlagen ergänzt. Zur Gewährleistung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhältnisse im Gewerbegebiet sowie im Sondergebiet Landesunterkunft wurden
auf Grundlage einer gutachterlichen Bewertung die textlichen Festsetzungen Nr. 3.1 und 3.2
zum Immissionsschutz ergänzt.

Mit Schreiben vom 03.04.2024 wurden 4 Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 um
Stellungnahme bis 18.04.2024 gebeten.

Es gingen insgesamt 2 Stellungnahmen der Behörden ein. Davon gaben beide Behörden an,
dass es keine Bedenken oder Einwände zum 2. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4 gibt. Es
gingen keine inhaltlichen Hinweise oder Anregungen.

Satzunosbeschluss

Der Satzungsbeschluss für den B-Plan 4 „Stapelholmer Kaserne" wurde von der Gemeinde-
Vertretung der Gemeinde Seeth am .............. 2024 gefasst und durch Aushang vom

bis .............. 2024 ortsüblich veröffentlicht.

}
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VII. FLÄCHENBILANZ

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Stapelholmer Kaserne" ergibt sich
aufgrund der geplanten Nutzungen folgende Bilanzierung (gerundet)

Flächennutzung Fläche (m2) Anteil (%)

Gewerbegebiete (GE1 bis GE2) 120.300 28,3%

Sondergebiete (SO) „Landesunterkunft" 157.900 37,1%

Sondergebiet (SO) „regenerative Energien" 53.300 12,5%

Straßenverkehrsflächen 10.850 2,6%

Versorgungsflächen 3.700 0,9%

Wald 32.300 7,6%

SPE-Flächen (außerhalb der Baugebiete) 46.750 11,0%

Größe des Plangebietes 425.100 100%

Stand: Satzungsbeschluss April 2024

SPE: Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (siehe
Textabschnitt II 6.3)

.-t ''....
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B. RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. l. S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 221)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21. November 2017 (BGBI. IS. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

03. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr.176)

PIanzeichenverordnung (PlanZV)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-

zeichenverordnung 1990-PlanzV90)vom 18.12.1990 (BGBI. l, 1991, S. 58), die zuletzt durch

Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. l S. 1802) geändert worden ist

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-

setzes vom 08. Dezember 2022 (BGBI. l S.2240)

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO S-H)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Dezember 2021 (GVOBI. 2021 S. 1422)

Waldgesetz für das Land Schleswig-hlolstein (Landeswaldgesetz - LWaldG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Dezember 2004 (GVOBI. 2004 S. 461), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06. Dezember 2022 (GVOBI. S. 1002)

Gemeindeordnung für das Land Schleswig-hlolstein (GO S-H)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. 2003 S. 57) zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2023 (GVOBI. S. 308)
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C. ANHANG

ANHANG 1: UBERSICHTSPLAN GEBÄUDEBESTAND
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ANHANG 2: ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG

Liegt als separate Datei vor (Stand 21.08.2018).
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ANHANG 3: PFLANZLISTE

Liste typischer Gehölzarten Schleswig-Holsteinischer Knicks (Quelle: Landesamtfür Natur-
schütz und Landschaftspflege Schleswig-hlolstein, Kiel)

C. Liste typischer Gehölzarten Schleswia-Holsteinischer Knicks

Auf den Schleswig-Holsteinischen Knicks kommen unter anderem folgende Gehölzarten
vor:

Schlehen-Hasel-Knicks
Die Schlehen-Hasel-Knicks (auch Eichen-
Hainbuchen-Knicks genannt) besiedeln die
Moränenböden in Schleswig-Holstein
(Östliches Hügelland, Hohe Geest). Die
Strauchschicht ist geprägt durch die am
häufigsten vertretenen Sträucher:

Hasel
Schlehdorn
Schwarzer Holunder
Hainbuche
Esche
Brombeere

(Corylus avellana)
(Prunus spinosa)
(Sambucus nigra)
(Carpinus betulus)
(Fraxinus excelsior)
(Rubus, etwa 20
häufigere Arten)

Dazu kommen in bunter Folge einheimische
Gehölze / Sträucher:
Hundsrose
Filzrose
Pfaffenhütchen

Schneeball
Bergahorn
Feldahorn
Weißdorn
Roter Hartriegel
Weiden
Traubenkirsche
Vogelkirsche
Sal-Weide
Rotbuche
Eberesche
Faulbaum
Stieleiche
Zitterpappel
Schwarzerle
Wildapfel
Kreuzdorn
Rote Heckenkirsche
Deutsches Geißblatt

(Rosa canina)
(Rosa tomentosa)
(Euonymus
europaeus)
(Viburnum opulus)
(Acer pseudoplatanus)
(Acer campestre)
(Crataegus div. spec.)
(Cornus sanguinea)
(Salix div. spec.)
(Prunus padus)
(Prunus avium)
(Salix caprea)
(Fagus sylvatica)
(Sorbus aucuparia)
(Frangula alnus)
(Quercus robur)
(Populus tremula)
(Alnus glutinosa)
(Malus sylvestris)
(Rhamnus cathartica)
(Lonicera xylosteum)
(L. periclymenum)

Eichen-Birken-Knicks
Vorwiegend im Buchener Sandergebiet
sowie im südlichen Ostholstein, vereinzelt
übergreifend auf die nördliche Altmoräne.
Charakteristische Bestockung bilden:

Hängebirke
Stieleiche
Vogelbeere
Zitterpappel
Traubenkirsche

(Betula pendula)
(Quercus robur)
(Sorbus aucuparia)
(Populus tremula)
(Prunus padus)

Hinzu treten verschiedene Bäume und
Sträucher wie:

Wildbirne
Wildapfel
Schlehe
Rotbuche
Weißdorn
Brombeere
Deutsches Geißblatt
Faulbaum
Traubenkirsche

(Pyrus pyraster)
(Malus communis)
(Prunus spinosa)
(Fagus sylvatica)
(Crataegus div. spec.)
(Rubus div. spec.)
(L. periclymenum)
(Frangula alnus)
(Prunus padus)

und viele andere mehr.

Knicks feuchter Standorte
Unabhängig von einer regionalen Gliederung
kommen an feuchten Standorten neben der
Esche (Fraxinus excelsior)

unter anderem verschiedene Weichhölzer
zur Vorherrschaft wie:

Schwarzerle
Grauweide
Weiden
Birken

Ohrweide
Faulbaum
Rote Heckenkirsche
Deutsches Geißblatt

(Alnus glutinosa)
(Salix cinerea)
(Salix div. spec.)
(Betula pubescens
u.a.)
(Salix aurita)
(Frangula alnus)
(Lonicera xylosteum)
(L. periclymenum)

Im Westen selten auch:
Gagel (Myrica gale)

Dazu können sporadisch Sträucher aus den
Bunten Knicks trockener Standorte auftreten.
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ANHANS 4: BIOTOP- UND NUTZUNGSTYPEN
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ANHANG 5: PLANUNG UND MA6NAHMEN
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